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Maskenpflicht in den Schulen / Fortsetzung Schnell-

tests zu Hause  

 
 

Münster, 18.03.2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige der Hermannschule, 
 
am heutigen Freitag, 18.03.2022, erhielten wir neue Informationen aus dem Ministerium hin-
sichtlich der Maskenpflicht in den Grundschulen.  
 

1. Maskenpflicht in Schulen 
 

Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht eine rechtliche Grundlage für eine Pflicht zum 
Tragen einer Maske in den Innenräumen von Schulen bereits mit Beginn der kommenden 

Woche, also mit Wirkung ab dem 20. März 2022, grundsätzlich nicht mehr vor. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat dennoch entschieden, eine Übergangsfrist zu 
nutzen und die bestehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz in Schulen auf der Grundlage 
der bestehenden Coronabetreuungsverordnung aufrecht zu erhalten.  

Bis Samstag, 02. April 2022, wird also lt. §2 der Coronabetreuungsverordnung eine 
Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen der Schule vorsehen.  

In der letzten Woche vor den Osterferien (04.04. – 08.04.2022) bleibt jeder Schülerin und je-
dem Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen unbenommen, in den Schulgebäuden 
freiwillig eine Maske zu tragen.  

2. Fortsetzung schulischer Testungen (Schnelltests zu Hause) 

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz können die Länder jedoch weiterhin schulische Tes-
tungen anordnen. Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis 
zum letzten Schultag vor den Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen Testun-
gen in der derzeitigen Form fortgesetzt werden. 

Daher bekommen Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte bis zu den Osterferien die bereits 
bekannten Selbsttests für zu Hause und das entsprechende Schreiben, in dem Sie schriftlich 
erklären, Ihr Kind dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags) vor dem Schulbesuch 
zu testen. 

Nach jetzigem Kenntnisstand wird nach den Osterferien das anlasslose Testen zu Hause ent-
fallen, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens 
gibt. 

 

 

http://www.hermannschule-muenster.de/
http://www.hermannschule-muenster.de/
mailto:Hermannschule@stadt-muenster.de


 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infekti-
onsschutz-den-schulen 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte gerne an unser Sekretariat, 
 
mit besten Grüßen aus der Schule, 

 
Judith Lüttikhuis 
-Schulleiterin- 
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